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Signatur StAZH OS 36 (S. 707) 

Titel Nachtrag zur Taxordnung für Apotheker. 

Ordnungsnummer  

Datum 18.12.1942 
 
[S. 707] Der Regierungsrat, 
auf Antrag der Direktion des Gesundheitswesens und in Anwendung von § 26 der 
Abänderung vom 25. Januar 1942 des Gesetzes betreffend das Medizinalwesen vom 
2. Oktober 1854, 
beschließt: 
I. Zu der vom Sanitätsrat am 14. November 1938 bewilligten Taxordnung für Apotheker 
wird im Rahmen der eidgenössischen Preisbestimmungen mit sofortiger Wirkung ein 
vierter Nachtrag *) erlassen. 
II. Veröffentlichung im Amtsblatt und in der Gesetzessammlung. 
 
Zürich, den 18. Dezember 1942. 
 
Im Namen des Regierungsrates, 
Der Präsident: 
Henggeler. 
Der Staatsschreiber: 
Dr. Aeppli. 
 
*) Dieser Nachtrag steht den Interessenten bei der Direktion des Gesundheitswesens und bei den 

zürcherischen Apotheken zur Einsichtnahme bereit. 
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